
 
 
INHALT:   Vollzug der Gemeindeordnung –GO- Einwohnerzahlen am 
30.Juni 2020; Zweckverband Müllverwertungsanlage Ingolstadt MVA 
– Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers;  
______________________________________________________ 
 

Landratsamt 
 
 
Vollzug der Gemeindeordnung –Go-; 
Einwohnerzahlen am 30 Juni 2020 
 
Nachstehend werden die vom Bayerischen Landesamt für Statistik 
auf Basis Zensus 2011 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen der 
Gemeinden zum Stand vom 30.Juni 2020 bekanntgegeben:  
 
 

Bevölkerungsstand am 30.06.2020 
 

09186000 
Landkreis  
Pfaffenhofen a.d.Ilm 

 
Oberbayern 

Gemeinde 

 

Einwohner 

 
 

insgesamt 

09186113 Baar-Ebenhausen  5 504 

09186116 Ernsgaden  1 715  

09186122 Geisenfeld, St  11 432  

09186125 Gerolsbach  3 678  

09186126 Hettenshausen  2 111  

09186128 Hohenwart, M  4 754  

09186130 Ilmmünster  2 272  

09186132 Jetzendorf  3 147  

09186137 Manching, M  12 691  

09186139 Münchsmünster  3 056  

09186143 Pfaffenhofen a.d.Ilm, St  26 205  

09186144 Pörnbach  2 169  

09186146 Reichertshausen  5 052  

09186147 Reichertshofen, M  8 329  

09186149 Rohrbach  6 099  

09186151 Scheyern  4 862  

09186152 Schweitenkirchen  5 348  

09186158 Vohburg a.d.Donau, St  8 480  

09186162 Wolnzach, M  11 663  

 
zusammen  128 567  

 
 
Pfaffenhofen a.d.Ilm, 16.09.20                                        60/22-2;901-1  
 
Albert Gürtner, Landrat  
______________________________________________________ 
 

Zweckverband Müllverwertungsanlage 
Ingolstadt – MVA 

 
Die Verbandsversammlung hat in seiner Sitzung am 22.07.2020 den 
vorgelegten Jahresabschluss 2019 des Zweckverbandes 
Müllverwertungsanlage Ingolstadt „MVA“ zum 31.12.2019 festgestellt 
und  beschlossen,  dass  der  Jahresverlust  in  Höhe  von  EUR  

 
2.528.818,18 wird in Höhe eines Teilbetrags von EUR 432.698,00 
durch Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage ausgeglichen. 
Der Restbetrag in Höhe von EUR 2.096.120,18 wird auf neue 
Rechnungen vorgetragen und mit dem Gewinnvortrag verrechnet. 
 
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers: 
 
An den Zweckverband Müllverwertungsanlage Ingolstadt  
 
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts  
 
Prüfungsurteile  
 
Wir haben den Jahresabschluss des Zweckverbands 
Müllverwertungsanlage Ingolstadt – bestehend aus der Bilianz zum 
31.12.2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Wirtschaftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 sowie den Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilianzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht des Zweckverbands Müllverwertungsanlage Ingolstadt 
für das Wirtschaftsjahr 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse bestätigen wir nach § 7 Abs. 4 Nr. 2 und 3 KommPrV: 
 
Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer 
plichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften und der 
Verbandssatzung. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbands 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.  
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts entsprechend § 317 HGB und Art. 107 Abs. 3 Satz 2 GO unter 
Beachtung der KommPrV und der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie-
ben. Wir sind von dem Zweckverband unabhängig in Übereinstim-
mung mit den kommunalrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Verbandsver-
sammlung für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverord-
nung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Zweckverbands vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen die sie in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Zweckverbands zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
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haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzu-
geben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundla-
ge des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Auf-
stellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Zweckverbands vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschrif-
ten der Eigenbetriebsverordnung entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzu-
wendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung zu ermögli-
chen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen 
im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Die Verbandsversammlung ist verantwortlich für die Überwachung 
des Rechnungslegungsprozesses des Zweckverbands zur Aufstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, 
ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsich-
tigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Zweckverbands vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung Bayern entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti-
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinzureichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine Übereinstimmung mit § 317 HGB und 
Art. 107 Abs. 3 Satz 2 GO unter Beachtung der KommPrV und der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prü-
fung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise er-
wartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – 
beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellun-
gen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen 
höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 

Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkeh-
rungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla-
nen, die unter den gegebenen Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit dieser Systeme des Zweckverbands abzugeben. 

 
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzli-

chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben. 

 

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prü-
fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-
sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Zweckver-
bands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unse-
rer Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Da-
tum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass der Zweckverband seine 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 

Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Zweckverbands vermittelt. 

 
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jah-

resabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des Zweckverbands. 

 
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzli-

chen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen 
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein ei-
genständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten 
Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen ge-
ben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidba-
res Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-
kunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 
 
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 
 
Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 7 Abs. 4 Nr. 2 
KommPrV 
 
Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen 
 
Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Zweckver-
bands i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Wirtschaftsjahr vom 
01.01.2019 bis zum 31.12.2019 befasst. 
 
Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten bestätigen wir zu den 
wirtschaftlichen Verhältnissen nach § 7 Abs. 4 Nr. 2 KommPrV: Die 
wirtschaftlichen Verhältnisse wurden geprüft; sie geben keinen Anlass 
zu Beanstandungen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Zweckverbands sowie für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers 
 
Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstan-
dard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung 
nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt. 
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Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der 
Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob 
die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen 
Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die 
sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen 
Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen 
 
München, 23.06.2020 
Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband 
 
Christian Göb, Wirtschaftsprüfer  
 
Gemäß Verbandssatzung § 27 (7) wird der Jahresabschluss und 
Lagebericht von Montag den 5. Oktober bis Dienstag den 13 Oktober 
2020 im Verwaltungsgebäude des Zweckverbandes Müllverwer-
tungsanlage Ingolstadt, Am Mailinger Bach 141 in 85055 Ingolstadt 
zur Einsichtnahme ausgelegt und kann während dieser Zeit von 8 bis 
12 Uhr eingesehen werden. 
_______________________________________________________ 

Tag der Veröffentlichung: 22.09.2020 


